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Ber vorliegende Bericht geht 
zur¿ck auf eine Initiative von 
Ministerprªsident Anders Fogh 
Ras mussen und Bundeskanzler 
Gerhard Schrºder, die anlªsslich 
des 50. Jahrestages der Bonn-
Kopenhagener Erklªrungen am 29. 
Mªrz 2005 im Sonderburger Schloss 
verabredet haben, die Fºrderung 
der grenz¿berschreitenden Mobilitªt 
fortzusetzen. Hierzu wurde in Absatz 
10 der Sonderburger Erklªrung 
vereinbart, eine Arbeitsgruppe zu 
sozialen und arbeitsmarktbezogenen 
Fragen mit dem Ziel einzusetzen, 
die gegenwªrtigen Anstrengungen 
zur Beseitigung von Hindernissen 
f¿r Grenzpendler zu intensivieren. 
Die Arbeitsgruppe sollte ihre 
Tªtigkeit bis zum Ende des 
Jahres 2005 abschlieɓen und 
Empfehlungen f¿r weitere 
Maɓnahmen vorlegen. Dar¿ber 
hinaus wurden die zustªndigen 
Ministerien aufgefordert, im Sommer 
2005 ihre Verhandlungen ¿ber 
das deutsch-dªnische Doppelbe-
steuerungsabkommen, insoweit es 
f¿r grenz ¿bergreifende Fragen von 
Bedeutung ist, zu intensivieren. 

Bie beiden Regierungschefs 
beschlossen, zwei Persºnliche 
Beauftragte zu ernennen, die die 
gemeinsame Arbeitsgruppe zu 
sozialen und arbeitsmarktbezogenen 
Fragen leiten und koordinie ren 
sollten. 

@egonnen wurde der 
Beratungsprozess mit einem 
ebenfalls in der Sonderburger 
Erklªrung angeregten 
gemeinsamen Seminar von 
Vertretern der Minderheiten, 
Behºrden und Organisationen 

Tmpumpr

sowie der Gebietskºrperschaften 
beider seits der Grenze am 24. 
Juni 2005 in Flensburg. Hier 
wurden ergªnzend zu den bereits 
be kannten Problemstel lungen 
weitere Hemmnisse dargestellt und 
Lºsungsvorschlªge in die Diskus sion 
eingebracht.

Bie grenz¿berschreitende 
Zusammenarbeit zwischen 
Deutschland und Dªnemark ist 
zu einem selbstverstªndlichen 
Bestandteil eines zusammen-
wachsenden Europas geworden. Die 
wachsende Zahl von Personen, die 
zwischen unseren beiden Lªndern 
pendeln, macht deutlich, dass die 
wirtschaftliche Verflechtung in der 
Grenzre gion zunimmt. 

?llerdings stellen die Globalisierung 
und die Erweiterung der 
Europªischen Union mit den 
Ostseeanrainer-Staaten die Region 
vor neue Herausforderungen. F¿r 
die wirtschaftliche Entwicklung der 
Grenzregion wird entscheidend 
sein, das besondere Potenzial 
der kulturellen Verbundenheit 
und des direkten Zugangs zu den 
Mªrkten beider Lªnder offensiv 
zu nutzen. Ziel der Wirtschafts- 
und Arbeitsmarktpolitik muss es 
daher sein, die wirtschaftliche 
Aktivitªt beiderseits der Grenze zu 
steigern, damit eine gemeinsame 
Wachstumsregion entsteht. Um im 
Wettbewerb erfolgreich zu bestehen, 
m¿ssen gemeinsam innovative 
Konzepte zur wirtschaftlichen 
Entwicklung der Grenzregion 
entwickelt werden, die die 
bestehenden Potenziale ausbauen 
und die Mobilitªt erhºhen. 
Besonders hervorzuheben ist hier 
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die notwendige Sprachkompetenz, 
die f¿r den Zugang zum 
Arbeitsmarkt des Nachbarlandes 
hªufig unabdingbar ist. F¿r die 
Ausbildungseinrichtungen der 
Region liegt hierin eine Aufgabe von 
strategischer Bedeutung.

Ton der Dynamik einer 
gemeinsamen Lebens- und 
Wirt schaftsregion mit einem 
grenz¿berschreitenden 
Arbeitsmarkt profitieren so wohl 
die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer als auch die 
Unternehmen vor Ort. Wesentliche 
Voraussetzungen f¿r einen Erfolg 
sind die Mobilitªt, Verªnderungs- 
und Innovationsbereitschaft der 
Menschen in der Grenzregion. 
Das setzt soziale Sicherheit und 
da mit verbunden die Kenntnis 
der jeweiligen sozialen Rechte 
sowie der Bedingungen f¿r deren 
Inanspruchnahme voraus.

Bªnemark und Deutschland haben 
in den vergangenen Jahren ªhnliche 
Wege beschritten, um auf Grundlage 
der sozialen Marktwirtschaft 
ein nachhaltiges Wachstum im 
Rahmen der Europªischen Union zu 
erzielen. Dazu gehºren eine enge 
bilaterale Zusammenarbeit sowie die 
Kooperation auf der europªi schen 
Ebene, um grenz¿berschreitende 
berufliche Tªtigkeit zu erleichtern.
Trotz der bereits erzielten 
Verbesserungen und der Sicherung 
der Schutzrechte f¿r Grenzpend ler 
wird die Mobilitªt immer noch durch 
Hindernisse beeintrªchtigt. Diese 
haben zum Teil ihre Ursache in den 
unterschiedlichen Finanzierungen 
der sozialen Sicherungssysteme 

und Verwaltungsstrukturen, die 
aufgrund der jeweili gen nationalen 
Sozialgeschichte und den nationalen 
Kulturen entstanden sind.

Bie aus Vertreterinnen und 
Vertretern verschiedener Ministerien 
beider Lªnder bestehende 
Ar beitsgruppe hat unter unserer 
Leitung die Problemstellungen 
aus f¿hrlich beraten und 
Lºsungs mºglichkeiten erºrtert. 
Dabei haben wir sowohl nationale, 
bilaterale als auch gemein sam 
auf der europªischen Ebene zu 
findende mºgliche Antworten 
beraten. Ausgangspunkt ist 
und bleibt f¿r die betroffenen 
Menschen, die Unternehmen und 
die verschiedenen Akteure in der 
Grenz region die Kenntnis ¿ber 
unterschiedliche Regelungen 
und der Zugang zu umfas sender 
Information hier¿ber. Von Bedeutung 
ist vor allem, dass die Grenzpendler 
in der Lage sind, zu entscheiden, 
ob und gegebenenfalls wie sie sich 
neben den staatlichen sozialen 
Sicherungssystemen individuell 
absichern.

Bort wo die Mºglichkeit besteht, 
Hemmnisse konkret abzubauen, 
unterbreitet der Bericht 
entspre chende Vorschlªge. 
Dort, wo es durch bilaterale 
Vereinbarungen oder durch eine 
europªi sche Regelung zu einer 
Vereinfachung der Situation der 
Grenzpendler kommen kann, 
haben die Regierungen ¿ber 
dementsprechende Initiativen zu 
ent scheiden. Das gilt auch f¿r 
die Schaffung eines mºglichst 
kompetenten, b¿rgernahen 
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und leicht zugªnglichen 
Informationsangebots.

Uir erwarten von den mit 
Grenzpendlerfragen befassten 
Behºrden und Einrichtungen, die 
Grenzpendler aktiv und umfassend 
¿ber ihre Pflichten und Rechte zu 
informieren und damit zu einer 
weiteren Verbesserung der Mobilitªt 
beizutragen.

Uir danken den Vertreterinnen und 
Vertretern der beteiligten Ministerien 
in Dªnemark und Deutschland f¿r 

ihre Mitarbeit in der Arbeitsgruppe 
sowie den verschiedenen Akteuren 
der Grenzregion f¿r Ihre Hinweise 
und Anregungen.

Ber Auftrag, mit diesem Prozess zur 
Verbesserung der Mobilitªt in der 
Grenzregion beizutragen, war uns 
ein Anliegen und eine Ehre zugleich. 
Wir hoffen, dass der vorliegende 
Bericht diese Auf gabe erf¿llt 
und hilft, die Chancen einer der 
bedeutendsten Regionen in Europa 
offensiv zu nut zen.

Die Persºnlichen Beauftragten
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      der Verwaltungskommission in 
Br¿ssel im Oktober 2005 gelºst. Der 
Beschluss wurde auf Anregung der 
Persºnlichen Beauf tragten von der 
Bundesagen tur f¿r Arbeit bereits im 
Dezember 2005 umgesetzt.

2. Bezieher der dªnischen 
Vorruhestandsleistung Ăefterlßnñ, 
die in Dªne mark gear beitet haben 
und in Deutschland wohnen, 
sind heute weder durch die 
dªnische noch durch die deutsche 
gesetzliche Krankenversicherung 
abgesichert.  Mit der Verord nung 
(EG) Nr. 883/2004 wird zuk¿nftig 
der Krankenversi cherungsschutz im 
Wohnland gewªhrleistet.

3.  Im Bereich der gegenseitigen 
Anerkennung von Berufs-
abschl¿ssen, Ausbil dun gen 
und Zertifikaten ergeben sich 
Perspektiven aus den europªi schen 
Initiativen des Kopenhagen-
Prozesses.

@gj_rcp_jc Jċqsleqckndcfjslecl

1. Die zum Teil langen 
Bearbeitungszeiten von An trªgen 
auf Erwerbsunfªhig keitsrente/
Erwerbsminderungsrente 
sollen durch eine enge 
grenz¿ber schreitende 
Zu sammenarbeit der zustªndi gen 
Stel len beider Sozial versiche rungen 
optimiert werden.

2. Da im 1. Halbjahr 2006 
auf Anregung aus dem 
Diskussionsprozess der 
ge meinsamen Arbeitsgruppe das 
dªnische Unterrichtsministerium 
und die zustªndigen deutschen 
Ministerien ein gemeinsames 
Seminar mit einem breiteren Kreis 
von Akteuren des Arbeitsmarktes 
und des Ausbildungsbe reiches 
der Grenzregion durchf¿hren 
wollen, empfehlen die Persºnlichen 
Beauftragten, dass in diesem 

In dem vorliegenden Bericht werden die 
hªufigsten Probleme benannt, auf die 
Grenz pendler zwischen Deutschland und 
Dªnemark stoÇen. Ber¿cksichtigt wer den 
hierbei so wohl die in den zustªndigen 
Stellen bereits bekannten Hindernisse als 
auch zusªtzliche Problemstellungen, die 
den Beauftragten im Seminar vom 24. 
Juni 2005 und in weiteren Ge sprªchen mit 
Vertretern von Verbªnden, Institutio nen 
und Organisationen aus der Grenz region 
beschrieben wurden.

Die Problemstellungen wurden in der 
Arbeitsgruppe eingehend analysiert 
und beraten. Es wurden Lºsungen und 
Lºsungsempfehlungen erarbeitet, die die 
grenz¿berschreitende Mobilitªt erleichtern. 
Im Rahmen der zeitgleich stattfinden den 
Beratungen zur  nderung des 
Doppelbesteuerungsabkommens zwischen 
Dª nemark und Deutschland konnten 
auch Hindernisse im steuerlichen Bereich 
so wie Lºsungen hierzu in den Bericht 
aufgenommen werden.

An die Beschreibung der Hindernisse 
schlieÇen sich jeweils eine kurze 
Darstel lung der Rechtslage auf dªnischer 
und deutscher Seite sowie ggf. die 
entspre chen den Regelun gen des 
Europªischen Rechts an. Die Wiedergabe 
des geltenden Rechts wurde zwischen den 
zustªndigen Ministerien auf deutscher und 
dªnischer Seite abgestimmt. 

Der Bericht gliedert sich nach den 
Bereichen der Sozial versicherung, 
der Ar beitslosen versicherung, der 
Familienleistungen, der Berufsabschl¿sse 
und der Steuern. Beraten wurden auch 
Mºglichkeiten zur Verbesserung der 
Kommunika tion, also der Beratung und 
Information der Pendler.

Jċqslecl _sd cspmnùgqafcp C`clc

1. Die Frage, welcher Staat f¿r 
Leistun gen an Arbeitnehmer bei 
vor¿bergehen dem Arbeitsausfall, 
wie zum Beispiel wªhrend einer 
Schlechtwetterperiode, zu stªndig 
ist, wurde durch einen Be schluss 
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beson ders g¿nstigen Tarif der 
gesetzli chen Krankenversicherung 
haben.

Gldmpk_rgml slb Imkkslgi_rgml

Nach Einschªtzung der Persºnlichen 
Beauftragten ist das derzeitige 
Informations- und Bera tungsangebot f¿r 
Pendler noch unzureichend koordiniert. Die 
Persºnli chen Be auftragten regen daher 
an, dass sich die beteiligten Behºrden 
und Ein richtungen gemeinsam dar¿ber 
austauschen, ob und wie k¿nftig die 
Information und Bera tung der Pendler 
organisiert werden kann. Konkret wird 
vorgeschlagen, ein dª nisch-deutsches 
Pendlerportal im Internet einzurichten. 
Die Persºnlichen Beauftragten begr¿Çen 
dar¿ber hinaus, dass die Regierungschefs 
Dªnemarks und des Landes Schleswig-
Holstein parallel zu den Beratungen 
der Arbeitsgruppe vereinbart haben, 
beiderseits der Grenze jeweils eine 
zentrale Stelle f¿r die Bear beitung der 
Steuerfªlle der Grenzpendler in Tondern 
und Flensburg einzurichten.

Ucgrcpcp Npmxcqq

Im Laufe der Beratungen der Arbeitsgruppe 
hat sich gezeigt, dass einige Lºsun gen Zeit 
zur Umsetzung benºtigen. Es wird daher 
empfohlen, dass die dªnisch-deutsche 
Arbeitsgruppe in einem Jahr erneut 
zusammentrifft, um ¿ber die Umsetzung 
der Empfehlungen in diesem Bericht 
und eventuell weitere Aktivitª ten zur 
Verbesserung der Mobilitªt zu beraten.

      Seminar Initiativen entwickelt 
werden, die die konkrete 
Anwendung des Kopenhagen- 
Prozesses auf die Mobilitªt, 
die Transparenz und die 
Vergleichbarkeit von Ausbildungen 
und Berufs abschl¿ssen zwischen 
Dªnemark und Deutschland 
fºrdern. 

3. Im Rahmen der Verhandlungen 
¿ber die  nderung des deutsch-
dªnischen Doppel besteuerungs-
abkommens wurden auf Anregung 
der Persºnlichen Beauf tragten 
steuerliche Fragen der Pendler mit 
beraten. Es zeichnen sich bereits 
jetzt Verbesserungen in einigen 
Bereichen ab, die die Mobilitªt der 
Pendler erleichtern kºnnen.

L_rgml_jc Jċqsleqckndcfjslecl

1. Grenzpendler, die in beiden 
Lªndern arbeiten, kºnnen mit 
der Pr¿fung ei ner individuellen 
Ausnahmevereinbarung klªren 
lassen, in welchem Land sie die 
Sozialversicherungsbeitrªge 
bezahlen. Diese Pr¿fung erfolgt 
durch die Verbindungsstellen der 
Sozialversicherung auf der Basis 
europªischen Rechts.

2. Im Bereich der Familienleistungen 
f¿r Pendler mit Wohnsitz in 
Deutsch land haben sich die 
zustªndigen Ministerien auf 
eine einheitli che Sicht weise der 
Auswirkungen der Rechtsprechung 
des Europªi schen Gerichts hofes 
verstªndigt.

3.  Durch eine deutsche 
Gesetzesªnderung sollen 
Studie rende, die in Deutsch land 
wohnen und an einer auslªndischen 
Hoch schule immatri kuliert 
sind, beitragsrechtlich mit 
den Studierenden im Inland 
gleich gestellt werden, so dass 
auch sie einen Anspruch auf den 

9
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Die Antragsverfahren sind sowohl nach 
deutschem als auch nach dªnischem 
Recht langwierig, und f¿r den Anspruch auf 
eine entsprechende Rente gelten in den 
beiden Lªndern unterschiedliche Kriterien.  

Bùlgqafcq Pcafr8
Nach dªnischem Recht wird der 
Anspruch auf Erwerb sunfªhigkeitsrente 
nach Kriterien bemessen, die auf einer 
Beurteilung der Erwerbs fªhig keit sowie der 
Be ziehung zum Arbeitsmarkt beruht. Der 
Anspruch auf Erwerbsunfªhigkeitsrente 
setzt eine dauerhafte Verminderung der 
Erwerbsfªhig keit in allen Berufen voraus. 
Das bedeutet, dass die Erwerbsfªhigkeit 
durch Aktivierung, Reha bilitation, 
Be handlung oder durch sonstige 
Maɓnahmen nicht verbessert werden kann. 
Im Rahmen der Bearbeitung eines Antrags 
auf dª nische Erwerbsunfªhigkeitsrente 
m¿ssen die dªnischen Behºrden von 
dem An tragsteller ein Ressourcenprofil 
aus arbeiten. In die sem sind Ressourcen, 
Ent wicklungsmºglichkeiten und 
Hindernisse des Antragstellers zu 
beschreiben, die dann den Anforderungen 
des Arbeitsmark tes gegen¿bergestellt 
werden. 

Bcsrqafcq Pcafr8
Das deutsche Recht unterscheidet 
zwischen einer Rente wegen voller 
Erwerbs minderung und einer Rente 
wegen teilweiser Erwerbsminderung. 

Eine volle Er werbsminderung liegt 
vor, wenn der Versicherte wegen 
Krankheit oder Behinde rung auf nicht 
absehbare Zeit auÇer Stande ist, 
unter den ¿blichen Bedingungen des 
allgemei nen Arbeitsmarktes mindestens 
drei Stunden tªglich erwerbstªtig zu 
sein. Ist noch eine Beschªftigung im 
Umfang von mindestens drei, aber unter 
sechs Stunden pro Tag mºg lich, so 
liegt eine teilweise Erwerbsminde rung 
vor. Bei einem Leistungsvermºgen 
von mindestens sechs Stunden tªglich 
ergibt sich keine rentenrechtlich 
relevante Erwerbsminderung. Kann 
ein Versicher ter ausge hend von 
seinem Gesundheitszustand ¿ber drei, 
aber nur unter sechs Stunden tªg lich 
erwerbstªtig sein und steht ihm kein 
dementsprechender Teilzeitarbeitsplatz zur 
Verf¿gung, so erhªlt er Rente wegen voller 
 Erwerbsminderung. 

/, Qmxg_jtcpqgafcpsle

Ckndcfjsle bcp Ncpqċljgafcl
@c_sdrp_ercl8
Auf Empfehlung der Per sºnlichen 
Beauftragten wird die zustªndige 
dªnische Stelle (Den Sociale 
Sikringsstyrelse) diesen Punkt 
mit dem Ziel der z¿gigeren 
Bearbeitung im Interesse der 
Antrags steller unter Einbeziehung 
des ĂGuides f¿r Fr¿hrente in den 
nordischen Lªndernñ beim nªchsten 
Treffen der dªni sch-deutschen 
Verbindungsstellen, zu dem sie 2006 
einladen wird, auf die Tagesordnung 
setzen.

10
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Ein in Deutschland lebender Ehegatte, 
der mit einem in Dªnemark arbeitenden 
Grenzpendler verheiratet war, kann 
nach dessen Tod keine dªnische 
Hinterbliebe nenrente beziehen. Auch in 
Deutschland hat die betroffene Person 
keinen An spruch auf Hinter bliebenenrente, 
da der verstorbene Arbeitnehmer 
nicht in der deutschen gesetzlichen 
Rentenversicherung versichert war. Der 
hinterbliebene Ehegatte hat in diesem Fall 
bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres 
keinen An spruch auf eine Rente.

Bùlgqafcq Pcafr8
Die Witwenrente (Hinterbliebenenrente), 
die eine ºffentliche Versorgungsleistung an 
den hinterbliebenen Ehegatten war, wurde 
im Jahre 1984 in Dªne mark abge schafft. 
Der Hinterbliebene hat gegebenenfalls 
einen Anspruch auf die dªnische 
Fr¿hrente, wenn er die Voraussetzungen  
erf¿llt. 

Bcsrqafcq Pcafr8
In Deutschland haben die Ehegatten 
verstorbener Versicherter, zu sªtzlich 
zur ei genen Rente, einen abgeleiteten 
Anspruch auf eine Hinterbliebenen rente. 
Voraus setzung ist, dass der Verstorbene 
die allgemeine Wartezeit von 5 
Jahren erf¿llt oder bereits eine Rente 
bezogen hat. Die Hinter bliebenenrente 
unterscheidet zwi schen der groÇen 
Witwenrente (55 % der Versichertenrente 
des vestorbenen Ehepartners, in der 
Regel f¿r Hinterbliebene ab 45 Jahre, 
zeitlich unbegrenzt) und der kleinen 
Witwen rente (25 % der Versichertenrente 
des verstorbenen Ehepartners, in der 
Regel f¿r Hinterbliebene bis 45 Jahre, 
zeitlich begrenzt auf zwei Jahre ). Auf 
die Hinterbliebe nenrente wird eigenes 
Einkommen, das einen bestimmten 
Freibetrag ¿bersteigt, teilweise 
angerechnet.

Ckndcfjsle bcp Ncpqċljgafcl
@c_sdrp_ercl8
Die mit Pendlerfragen befassten 
Behºrden und Einrichtungen 
werden gebeten, aktiv dar¿ber zu 
informieren, dass  bis zur Vollen dung 
des 65. Lebensjahres kein Anspruch 
auf die dªnische Volksrente besteht. 

Diese Informa tion sollte auch 
Angaben ¿ber die Mºg lichkeit 
erhalten, dass eine ergªn zende 
private Versicherung abge schlossen 
werden kann, die gewªhrleistet, 
dass dem hinterbliebenen Ehegatten 
im Todes falle des Ehegatten eine 
Leistung gezahlt wird. Dar¿ber 
hinaus Information ¿ber die oben 
beschriebenen Anspr¿che auf 
Grund der Beschªftigungszeiten des 
Ehe gatten.

Cspmnùgqafcq Pcafr8
Die Verordnung 1408/71 sieht 
in dem Anhang VI vor, dass die 
Be schªftigungs zeiten des verstorbenen 
Ehegatten in Dªnemark als Wohnzei ten 
des hinter bliebe nen Ehegatten betrachtet 
werden, sofern der hinterbliebene 
Ehegatte wªhrend die ser Zeiten mit 
dem Pendler ohne Aufhebung der 
hªus lichen Gemeinschaft verhei ratet 
war und in einem anderen Mitgliedstaat 
wohnte. Vor aussetzung hierf¿r ist jedoch, 
dass diese Zeiten nicht mit Zeiten 
zusam mentref fen, die bei der Berech nung 
einer dem hinterbliebenen Ehegatten 
nach den ge setzlichen Vorschriften des 
anderen Mitgliedstaats zustehenden Rente 
ange rechnet werden. 

Selbst wenn der hinterbliebene Ehegatte 
keinen Anspruch auf Hinterbliebenen rente 
hat, hat er somit aufgrund der Beschªf-
tigungszeiten des verstorbenen Ehe gatten 
in Dªnemark ein Anrecht auf die dªnische 
Altersrente, die er aber erst nach 
Vollendung des 65. Le bensjahres beziehen 
kann. 
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Ein Pendler, der in Deutschland wohnt und 
in Dªnemark arbeitet (oder umge kehrt)  
unterliegt in der Regel dem System 
der sozialen Sicherung des jeweili gen 
Beschªfti gungslandes. Dies ªndert sich 
jedoch, wenn z.B. ein in Deutschland 
wohnender und in Dªnemark beschªftigter 
Arbeitnehmer einen Teil seiner Arbeit 
im Wohnland ausf¿hrt oder f¿r zwei 
verschiedene Arbeitgeber tªtig ist, z.B. 
f¿r einen Arbeitgeber im Wohnland 
Deutschland und f¿r einen Arbeitge ber in 
Dªne mark. 

In beiden Fªllen findet ein Wechsel in 
das System der sozialen Sicherung des 
Wohnlandes statt. F¿r den in Deutschland 
wohnenden Arbeitnehmer gelten dann 
die deut schen Rechtsvorschriften mit 
der Konsequenz, dass sein gesamtes 
Ein kommen, und damit auch das 
dªnische Einkommen, der deutschen 
Sozialversi cherung unterliegt und er f¿r 
das gesamte Einkommen Beitrªge zur 
deutschen Sozialversicherung abf¿hren 
muss.

Cspmnùgqafcq Pcafr8
Nach Artikel 13 der Verordnung 1408/71 
unterliegt ein  Arbeitnehmer grundsªtz lich 
nur den Rechtsvorschriften eines 

einzigen Mitglied staates, im Regelfall 
denen des Beschªftigungslandes und 
bei Mehrfachbeschªfti gungen in beiden 
Lªndern denen des Wohnlan des. Von 
diesem Grundsatz kann durch Abschluss 
einer Ver einbarung nach Arti kel 17 der 
Verordnung abgewichen werden, wenn 
dies im Interesse des Arbeitneh mers liegt. 

Ckndcfjsle bcp Ncpqċljgafcl
@c_sdrp_ercl8
Die mit Pendlerfragen befassten 
Be hºrden und Einrichtungen 
werden gebeten, aktiv ¿ber die 
Mºglichkeit der Pr¿ fung einer 
individuellen Ausnahmevereinba rung 
nach Artikel 17 der Verord nung 
1408/71 zu informieren. 
Diese kann insbe sondere bei 
geringf¿giger Beschªfti gung von 
der zustªndigen Stelle auf Antrag 
des Arbeitnehmers getroffen 
werden, wenn dies im Interesse 
des Arbeit nehmers liegt. Soweit im 
Einzelfall Unklarhei ten bestehen, 
werden sich die zustªndige 
dªnische Stelle (Den Sociale 
Sikringssty relse) und die deutsche 
Stelle (Deutsche Verbindungsstelle 
Kran kenversicherung Ł Ausland) 
abstimmen.  
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Ein Pendler, der in Dªnemark arbeitet 
und in Deutschland wohnt, unterliegt auf 
der Fahrt zwischen seiner Wohnung und 
dem Arbeitsplatz nicht dem dªni schen 
Berufsunfall schutz.  

Bùlgqafcq Pcafr8
Der dªnische Berufsunfallschutz deckt 
nicht den Weg zwischen Woh nung und 
Arbeitsstªtte ab. Demzufolge gibt es nach 
dem Gesetz ¿ber den Berufs unfallschutz 
keine Entschªdigung bei Unfªllen auf 
dem Weg zwischen der Wohnung und der 
tªglichen Arbeitsstªtte, und auch nicht 
auf dem Weg zwischen der Wohnung und 
einer vor¿bergehenden Arbeitsstªtte.

Bcsrqafcq Pcafr8
Der Wegeunfall ist gemªÇ Ä 8 Absatz 2 
SGB VII dem Arbeits unfall gleichgestellt. 

Der Versicherungsschutz der gesetzlichen 
Unfallversiche rung erstreckt sich auf 
Wegeunfªlle, wenn zwischen dem Unfall 
und der Tªtigkeit ein rechtlich wesentli cher 
Zusammenhang besteht. 

Ckndcfjsle bcp Ncpqċljgafcl
@c_sdrp_ercl8
Die mit Pendlerfragen befassten 
Be hºrden und Einrichtungen 
werden gebeten, aktiv ¿ber die 
Konsequen zen des dªnischen 
Rechts zu informieren. Diese 
Infor mation sollte auch einen 
Hinweis auf die Mºglichkeit, die 
Risi ken des Wegeun falls im Rahmen 
einer allgemeinen Unfallversicherung 
bei einer deutschen oder dªnischen 
Versicherung privat abzu decken, 
enthalten.

13
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Cspmnùgqafcq Pcafr8
Nach der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 
kann zwar ein Arbeit nehmer oder Rentner 
in die Krankenversicherung des Wohnlands 
zu Lasten des Beschªf ti gungs- oder 
rentenzahlenden Staates eingeschrieben 
werden. Dies gilt aber nicht f¿r den 
Vorruhestand, da dieser nicht von der 
Verordnung erfasst ist. Das Problem wird 
mit der neuen Ver ord nung, (EG) Nr. 883/
2004, die nach der Inkraftsetzung der 
Durchf¿hrungsver ordnung zur Anwendung 
kommt, gelºst. Vorruhestªndler werden 
darin als Arbeitneh mer betrachtet 
werden. Der Krankenversiche rungs-
trª ger des Wohnortes gewªhrt dann die 
Sachleistungen zu Lasten des Trª gers des 
fr¿heren Beschªftigungslan des.   
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Ein Arbeitnehmer, der in Dªnemark arbeitet 
und in Deutschland wohnt, hat im Falle des 
Vorruhestands (efterlßn) keinen Kranken-
versicherungsschutz im Wohnland. 

Bùlgqafcq Pcafr8
Nach dªnischem Recht hat man Anspruch 
auf Sachleistungen bei Krankheit, wenn 
man seinen Wohnsitz in Dªnemark 
hat. Diese Voraussetzung ist bei einem 
Vorru hestªndler, der in Deutschland 
wohnt, nicht erf¿llt. In der dª nischen 
Gesetzge bung gibt es auch keine 
Mºglichkeit f¿r eine freiwillige Versiche rung 
oder Ausnahme von der Wohnsitzregelung. 

Bcsrqafcq Pcafr8
Die freiwillige Versicherung in der 
gesetzlichen Krankenversi cherung  
(GKV) ist in der Regel nur f¿r Personen 
mºglich, die bereits vorher der GKV 
angehºrt ha ben. Damit bleibt f¿r einen 
dªnischen Vorruhestªndler mit Wohnsitz 
in Deutsch land, der nie in Deutschland 
versichert war, nur die Mºglich keit der 
Versicherung ¿ber den Ehepartner 
(soweit die Vorruhestandsleistung nicht 
den Hºchstbetrag von 345 ƛ ¿ber steigt) 
oder der Abschluss einer privaten 
Krankenversicherung. 

Ckndcfjsle bcp Ncpqċljgafcl
@c_sdrp_ercl8
Die Persºnlichen Beauftragten 
emp fehlen den zustªndigen 
Ministerien in Dªne mark und 
Deutschland, die Beratungen zur 
Durchf¿hrungsver ordnung auf 
europªi scher Ebene weiterhin mit 
Nachdruck unterst¿tzen. 
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Personen, die in Dªnemark studieren, 
in Deutschland wohnen und nicht 
famili enversichert sind, haben in der Regel 
keinen gesetzlichen Krankenversiche rungs-
 schutz.

Bùlgqafcq Pcafr8
Dªnemark hat keinen besonderen 
ºffentlichen Krankenversiche rungsschutz 
f¿r Studierende. Ein Studierender, der in 
Dªnemark studiert und mehr als ein Jahr 
in Deutsch land zu wohnen beabsichtigt, 
verliert seinen dªnischen Kranken-
versiche rungsschutz. Das dªnische Recht 
geht in diesem Fall von einem Wechsel 
des Wohn staates aus, so dass er seinen 
dªnischen Kran kenversicherungs schutz 
ver liert. Er kann allerdings in Deutschland 
zu Lasten Dª nemarks Kranken-
 versiche rungsleistungen auf Grund des 
Vordrucks E 109 als Familien angehº riger 
einer in Dªnemark versicherten Person 
bekommen, sofern er nach Ä 10 SGB 
V als Fa milienangehºriger (Ehegatte, 
Le benspartner oder Kind) anzusehen ist. 
Deut sche Studierende, die in Dªnemark 
wohnen und in Deutsch land studieren, sind 
in Dª nemark auf Grund des Wohnsitzes 
krankenversi chert. 

Bcsrqafcq Pcafr8
In Deutschland sind Studierende an einer 
staatlichen oder staat lich aner kannten 
Hochschule zu einem besonders g¿nstigen 
Tarif pflichtversichert (Ä 5 Abs. 1 Nr. 9 SGB 

Ckndcfjsle bcp Ncpqċljgafcl
@c_sdrp_ercl8
Die Persºnlichen Beauftragten 
empfeh len, auf deutscher Seite die 
rechtlichen Voraussetzungen daf¿r 
zu schaffen, dass Studierende, die 
in Deutschland wohnen und an 
einer auslªndischen Hochschule 
immatrikuliert sind, beitragsrechtlich 
mit den Studierenden im Inland 
gleichge stellt werden. Damit 
kºnnen sie auch bei einem 
Studium im Ausland den beson ders 
g¿nstigen Tarif in der gesetzlichen 
Krankenversicherung f¿r Studenten
in Anspruch nehmen.

V), soweit sie nicht ¿ber ihre Eltern oder 
ihren Ehegatten familienversichert sind 
(grundsªtzlich bis zum 25. Lebensjahr 
mºglich). Voraus setzung ist jedoch, 
dass sie an einer deutschen Hochschule 
eingeschrieben sind. Studieren sie aber 
in Dªnemark, ohne dass eine deutsche 
Familienversicherung vorliegt, m¿ssen 
sie eine erheblich teurere private 
Krankenversicherung abschlie Çen. 
Dieses geltende Recht steht in einem 
gewissen Spannungsverhªltnis zu 
der fort schreitenden inter nationalen 
Verflechtung der Wirtschafts- und 
Arbeitsbezie hungen und beein trªchtigt die 
Mobilitªt der Studierenden. 
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Nach Art. 71 Abs. 1 a) i) Verordnung 
(EWG) Nr. 1408/71 erhalten Pendler, die 
in Dªnemark arbeiten und in Deutschland 
wohnen, bei ĂKurzarbeit oder sons tigem 
vor¿ber gehendem Arbeitsausfall in dem 
Unternehmen, das sie beschªftigtñ, 
Leis tungen nach den Vorschriften des 
Beschªftigungsstaates, als ob sie dort 
woh nen w¿rden. Ob ein Ăvor¿ber gehender 
Arbeitsausfallñ vorliegt, wird jedoch 
von der dªnischen und der deutschen 
Arbeitsverwaltung unter schied lich beurteilt. 

Dies kann im Einzelfall dazu f¿hren, 
dass auf der einen Seite die dªnische 
Ar beitsverwaltung zu dem Ergeb nis 
kommt, der Betreffende sei voll arbeitslos, 
wes halb nach Art. 71 Abs. 1 a) ii) der 
VO (EWG) 1408/71 der Wohnsitzstaat 
Deutschland zur Leistung ver pflichtet 
wªre. Auf der anderen Seite gelangt die 
deut sche Arbeitsverwaltung jedoch zu 
dem Ergebnis, bei dem Betreffenden liege 
nur ein vor¿bergehender Arbeitsausfall 
vor, weshalb der Beschªftigungsstaat 
Dª nemark Leistungen erbringen m¿sse. 

Die betroffenen Arbeitnehmer sind dennoch 
nicht schutzlos, da nach EU-Recht Art. 
114 VO (EWG) Nr. 574/72 die deutschen 
Behºrden (Wohnland) die Pflicht haben, 
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die vorlªu figen Leistungen auszuzahlen bis 
geklªrt ist, welches Land zur Leistung des 
Arbeitslo sengeldes verpflichtet ist.

Bùlgqafcq Pcafr8
Die Frage des witterungsbedingten 
Verdienstsausfalles wird in den 
Tarifvertrªgen geregelt, die die von 
witterungs- oder materialmangelbeding tem 
Ar beitsausfall betroffenen Arbeitnehmer in 
zwei Gruppen unterteilen: 

Bei der ersten Gruppe sind die 
Arbeitnehmer von ihrem Arbeitsverhªltnis 
wªh rend des Arbeitsausfalls suspendiert. 
Der Arbeitgeber muss sie wieder 
zu r¿ck nehmen, wenn die den Arbeitsausfall 
begr¿ndeten Umstªnde nicht mehr  
gegeben sind. Sie er halten ein 
Freistellungszeugnis vom Arbeitgeber, 
werden in Dªnemark als vor¿ber gehend 
arbeitslos betrachtet und erhalten 
dªnisches Arbeitslosengeld. 

Bei der zweiten Gruppe sind die vom 
Arbeitsausfall betroffenen Arbeitnehmer 
wªh rend des Arbeitsausfalls von ihrem 
Arbeitsverhªltnis befreit. Sie haben 
keine Pflicht, zu ihrem Arbeitgeber 
zur¿ckzukehren. Der Arbeitgeber ist 
auch nicht ver pflichtet, sie nach dem 
Arbeitsausfall wieder einzustellen. Sie 
werden in Dªne mark als voll ar beitslos 
angesehen und m¿ssen demzufolge 
ihren Anspruch auf Arbeitslosengeld im 
Wohnland geltend machen.
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Ckndcfjsle bcp Ncpqċljgafcl
@c_sdrp_ercl8
Auf Empfehlung der Persºnlichen 
Be auftragten wird der Beschluss 
bereits seit Dezember 2005 von der 
Bundesagentur f¿r Arbeit umge setzt. 
Damit ist von einer einheitlichen 
Auslegung auszugehen.

Bcsrqafcq Pcafr8
In Deutschland besteht bei 
vor¿bergehenden Arbeitsausfªllen trotz 
fortbestehen dem Arbeitsverhªltnis unter 
bestimmten Voraussetzungen An spruch auf 
Winter ausfallgeld (bei witterungsbedingtem 
Arbeitsausfall in der Bau branche) bzw. 
Kurzarbeitergeld (bei konjunkturell 
bedingtem Arbeitsausfall). 

Cspmnùgqafcq Pcafr8
Die Verwaltungskommission f¿r die soziale 
Sicherheit der Wander arbeitnehmer 
hat am 21. Oktober 2005 in einem 
Beschluss die Begriffe ñKurzarbeit und 
Vollar beitslosigkeitò prªzisiert. Danach ist 
die Bestimmung der Art der Arbeitslosigkeit 
- Vollarbeitslosigkeit oder Kurzarbeit -            
abhªngig von der Aufrechterhaltung 
des Vertragsverhªltnisses und nicht von 
der Dauer einer etwai gen zeitweiligen 
Aus setzung der Tªtigkeit.
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Diejenigen Personen, die von einer 
Beschªftigung in Deutschland zu 
einer Be schªftigung in Dªnemark 
wechseln, verlassen die gesetzliche 
Arbeitslosenversi cherung, in der sie 
aufgrund ihrer Anstellung pflichtversichert 
sind, und gehen zu einer freiwilligen 
Arbeitslosenversicherung ¿ber, die sie 
selbst abschlieɓen m¿s sen. 

Bùlgqafcq Pcafr8
Die dªnische Arbeitslosenversicherung 
ist freiwillig. Personen zwi schen 18 
und 63 Jahren, die auf dem dªnischen 
Arbeitsmarkt beschªftigt sind, kºnnen 
Mitglied einer Arbeitslosenkasse (a-
kasse) werden. Die Mitglieder dieser 
dªnischen Ar beitslosenversicherung 
bezahlen Mitgliedsbeitrªge, die u.a. zur 
Fi nanzierung des Ar beitslosengeldes 
dienen. Das Arbeitslosengeld wird jedoch 
hauptsªchlich aus Steuern finanziert. 
Das Arbeitslosengeld betrªgt 90 % des 
bisheri gen Einkom mens, jedoch hºchstens 
DKK 667 (ƛ 89) pro Tag oder DKK 3.335 'ƛ 
445) pro Woche (2006).
 
Bcsrqafcq Pcafr8
Die deutsche Arbeitslosenversicherung 
bietet Versicherungs schutz f¿r alle 
Perso nen, die zuvor als Beschªftigte 
oder aus sonstigen Gr¿nden 
versicherungs pflichtig waren und 
deshalb Beitrªge zur Bundesagentur 
f¿r Arbeit entrichtet haben. Ihre 
Entgeltersatzleistungen (60 % bzw. 
67 % bei Arbeitslosen mit Kind des 
pau schalierten Nettoeinkommens) und 
Leistungen der aktiven Arbeitsmarktpolitik 
werden aus Bei tragsmitteln finanziert. Der 
geltende Beitrags satz betrªgt  6,5 % vom 
Bruttoentgelt und wird je zur Hªlfte von 
den Versicherten und ihren Arbeit gebern 
getragen.

¦ber diese Unterschiede zwischen 
der deutschen und der dªnischen 
Arbeitslosen versicherung muss der 
Pendler beraten werden. Ferner besteht 
die Ge fahr, dass der Pendler glaubt, in 
Dªnemark versichert zu sein, denn aus 
den dªni schen Ge haltsabrechnungen geht 
hervor, dass ein ĂArbeitsmarktbei tragñ 
(arbejdsmar keds bidrag) einbehalten 
worden ist. Hierbei handelt es sich um eine 
steuerrechtliche Ab gabe, von der man 
sich befreien lassen kann, und nicht um 
einen Beitrag zur dªnischen Arbeitslosen-
versicherung.

Ckndcfjsle bcp Ncpqċljgafcl
@c_sdrp_ercl8
Die mit Pendlerfragen befassten 
Be hºrden und Einrichtungen werden 
gebeten, aktiv ¿ber die Unterschiede 
der Arbeits losenversicherung der 
beiden Lªnder zu informieren. 

Die Information sollte auch 
den Hinweis enthalten, dass in 
Dªne mark ein Ar beitsmarkt beitrag 
(arbejdsmarkedsbidrag) erhoben 
wird, bei dem es sich jedoch 
nicht um einen Bei trag zur 
Arbeitslosenversicherung handelt. 

Es sollte darauf hingewiesen 
werden, dass der Pendler deshalb 
zusªtzlich zum dªni schen 
Arbeitsmarktbeitrag auch der 
dªnischen Arbeitslosenkasse 
beitreten sollte, um das Risiko der 
Arbeitslosigkeit abzusichern. Mit 
dem Beitritt zur Ar beitslosenkasse 
kann sich der Pendler dann bei 
einer R¿ckkehr nach Deutschland 
die Zeiten, die er in der dªnischen 
Arbeitslosenversicherung 
zur¿ck gelegt hat, in Deutschland 
anrechnen lassen. 
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In Dªnemark und Deutschland existieren 
verschiedene Familienleistungen. In 
der Praxis bereitet vor allem der Fall 
Schwierigkeiten, wenn beide Eltern in 
Deutsch land wohnen, ein Elternteil nicht 
arbeitet und der andere Elternteil in 
Dªnemark beschªftigt ist.

Bùlgqafcq Pcafr8
Folgende Familienleistungen werden 
in Dªnemark gezahlt: Kin dergeld, 
Kinderzu schlag f¿r Alleinerziehende, 
Kinderzuschlag f¿r Mehrlingsge burten, 
Adoptions zuschuss f¿r auslªndische 
Kinder, Mutterschafts- bzw. 
Erzie hungsgeld.

Hinzu kommen Zusch¿sse f¿r die 
Kinderbetreuung in der eigenen Wohnung 
(Ä 26 a des dªni schen Gesetzes ¿ber den 
sozialen Service). Eltern von Kindern im 
Alter von 24 Wochen bis zu dem Zeitpunkt, 
zu dem das Kind normalerweise in der 
Vorschule aufgenommen wird, d.h. wenn 
es zwischen 5 und 6 Jahre alt ist, erhal ten 
staatliche Zusch¿sse, wenn sie das Kind 
in der eige nen Wohnung betreuen. Die 
Eltern haben somit die Mºglichkeit, einen 
finanziel len Zuschuss f¿r die Betreuung 
ihrer eigenen Kinder zu wªhlen, anstatt 

die ºf fentlichen Tagesbetreu ungs-
ein richtungen (Tagesm¿tter, Krippen oder 
Kindergªr ten u.a.) in An spruch zu nehmen. 
Die Kommune kann entscheiden, dass 
der Zuschuss an Eltern von Kin dern, die 
einem bestimmten Teil der Altersgruppe 
angehºren, geleistet wird. 

Es ist die souverªne Entscheidung 
der Kommune, ob die Mºglichkeit der 
Kinder betreu ung in der eigenen Wohnung 
vorhanden sein soll, d.h. sie beruht auf 
dem Beschluss des Gemeinderats. Bei 
dieser Leistung an die Eltern handelt es 
sich nicht um eine Versor gungsleistung, 
und sie ist auch von den Einkommens- 
und Vermºgensverhªltnissen der Eltern 
unabhªngig. Entscheidend f¿r die 
Gewªhrung dieser Leistung ist, dass 
der El ternteil, der eine solche Leistung 
beantragt und bewilligt bekommt, 
ansonsten kein Ar beitseinkommen und 
auch kein Transfer einkommen hat. Die 
Leistung unterliegt den Vor schriften der 
EWG-Verordnung 1408/71. Das bedeutet, 
dass eine Familie, in der der eine Elternteil 
in Dªnemark arbeitet und in Deutschland 
wohnt, auf diese Leistung Anspruch hat. 
Diese Leis tung ist als eine Bargeldleistung 
zu betrachten, weshalb sie auch nach 
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Ckndcfjsle bcp Ncpqċljgafcl
@c_sdrp_ercl8
Die zustªndigen Ministerien 
infor mieren die betreffenden 
Behºrden ¿ber die Ta belle im 
Anhang 1, um eine kor rekte 
Auszahlung der Leistungen 
und die Einhal tung geltender 
Rechtsprechung des Europªischen 
Gerichtshofes sicherzustellen. 

Deutsch land gezahlt werden kann.   

Nach dªnischem Recht gibt es keine 
familienbezogenen Leistungen an 
Ehepartner, die dem Ar beitsmarkt nicht zur 
Verf¿gung stehen. 

Bcsrqafcq Pcafr8
Folgende Familienleistungen werden in 
Deutschland gezahlt: Kinder geld f¿r Kin der 
bis 18 Jahre, Verlªngerung f¿r arbeitslose 
Kinder bis 21 Jahre und f¿r Kinder in 
Ausbildung bis 27 Jahre, behinderte Kinder 
¿ber das 27. Lebensjahr hinaus, wenn 
die Behinderung bis zu diesem Zeitpunkt 
bereits bestand und es sich nicht selbst 
unterhalten kann; ein kommensabhªngiges 
Er ziehungsgeld im Hºchst fall f¿r 24 
Monate, wenn der betreuende Elternteil 
nicht mehr als 30 Stunden arbeitet; 
Unterhaltsvorschuss f¿r bei einem allein 
erziehen den Elternteil le bende Kinder unter 
12 Jahre f¿r hºchs tens 6 Jahre, wenn der 
an dere Elternteil keinen Unterhalt bezahlt; 
Kinderzuschlag f¿r Eltern, die zwar ihren 
eigenen Bedarf decken kºn nen, aber nicht 
den Bedarf ihrer Kinder; Mutter schaftsgeld 
f¿r erwerbstªtige Frauen f¿r 6 Wochen vor 

und 8 (bzw. bei Fr¿hchen und Mehrlingen 
12) Wochen nach der Entbindung.

Cspmnùgqafcq Pcafr8
Nach EU-Recht besteht der Anspruch 
auf Leistungen f¿r Kinder vorrangig im 
Beschªftigungsland der Eltern, soweit die 
dortigen Voraus setzungen erf¿llt sind. 
Wenn die Eltern in verschiedenen Lªndern 
arbeiten und dadurch in beiden Lªn dern ein 
Anspruch besteht, geht der Anspruch im 
Wohnland des Kindes vor. 


